
Muster zu Teil 2
Zusatzvereinbarung "Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen" 

zwischen AZ:  

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuß - überörtlicher Sozialhilfeträger - ZGM
Zielgruppenmanagement für Menschen mit geistiger Behinderung  
Ständeplatz 6-10, 34117 Kassel
und

 
 
 
 
 
wird auf der Grundlage 

der §§ 75 ff. SGB XII,
des Rahmenvertrages nach § 93 d BSHG für ambulante Einrichtungen in Verbindung mit der
Zusatzvereinbarung "Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen"
und der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung vom
folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Leistungsbereich:
Betreutes Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung

2. Die Vergütungsvereinbarung wird auf der Basis der Vergütung für eine Fachleistungsstunde 
nach § 11 Abs. 1 und § 14 Abs. 2 bis 4 der Zusatzvereinbarung getroffen:

   

Leistungszeitraum  

 01.01.2005 bis 31.12.2005

01.01.2006 bis 31.12.2006

01.01.2007 bis 31.12.2007

01.01.2008 bis 31.12.2008

3. Erfolgt im Laufe des Vereinbarungszeitraumes durch Beschluss der zuständigen Vertragskommission 
eine Anpassung der landeseinheitlichen Vergütung nach § 11 Abs. 1 der Zusatzvereinbarung "Betreutes  
Wohnen für Menschen mit Behinderungen", so ist diese Vereinbarung entsprechend neu abzuschließen.

4. Abrechnung und Zahlungsweise erfolgen nach § 12 der Zusatzvereinbarung "Betreutes Wohnen
für Menschen mit Behinderungen".

Kassel, den  ,den
Für den Leistungsträger: Für den Leistungserbringer:
Im Auftrage:

  
 (Unterschrift)

 

Betreuungsplätze nach Leistungs- und Prüfungsvereinbarung

50,16 €                              

Vergütung 
Fachleistungsstunde

Vergütungsvereinbarung nach § 75 Abs. 3 i.V.m. §§ 76 ff SGB XII
 

als Leistungsträger

als Leistungserbringer


